
   

Bericht über die Sitzung des Verbandsgemeinderates 

Maifeld vom 09.05.2019 

 
Top-Nr.: 

1 
Einwohnerfragestunde 

 

 

Top-Nr.: 

2 

Antrag der Fraktionsgemeinschaft Ich tu's / Die Linke 

auf Versagung der Genehmigung zur Einführung / Auf-

stellung von Antennen des 5G-Mobilfunkstandards aus 

Strahlenschutzgründen 

 

Das Gremium sieht mit 31 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme ak-

tuell keinen Entscheidungsbedarf für den Antrag der Fraktions-

gemeinschaft Ich tu’s / DIE LINKE. 

 
Top-Nr.: 

3 

Antrag der CDU-Fraktion über die Verteilung der In-

tegrationspauschale 

 

Der Tagesordnungspunkt wurde von der Tagesordnung abgesetzt.  

 

Top-Nr.: 

4 

Ausbau der DSL-Versorgung / Abschluss eines öffent-

lich-rechtlichen Vertrages zwischen der Verbandsge-

meinde Maifeld und dem Landkreis Mayen-Koblenz 

 

Das Gremium stimmt dem Abschluss der vorliegenden öffentlich-

rechtlichen Verträge zwischen der Verbandsgemeinde Maifeld und 

den Ortsgemeinden und Städten auf dem Maifeld sowie der vor-

liegenden Zusatzvereinbarung zum öffentlich-rechtlichen Ver-

trag zwischen der Verbandsgemeinde Maifeld und dem Landkreis 

Mayen-Koblenz einstimmig zu. 

 

Top-Nr.: 

5 

Antrag der CDU-Fraktion zur Veränderung der Richtli-

nien zur Förderung der hausärztlichen Versorgung in 

der Verbandsgemeinde Maifeld 

 

Das Gremium nimmt den Antrag der CDU-Fraktion zur Kenntnis 

und bittet die Verwaltung mit 30 Ja-Stimmen und drei Nein-

Stimmen, ihn in die aktuellen Überlegungen zu einer Änderung 

der bestehenden Förderrichtlinien einzubeziehen. 

 
Top-Nr.: 

6 

Verwendung des Überschusses aus der Stromnetzgesell-

schaft - Einstellung in die Rückstellung - 

 

Auf Empfehlung des Haupt-, Finanz- und Personalausschuss be-

schließt das Gremium einstimmig, die Gewinnausschüttung der 

Netzgesellschaft Maifeld GmbH & Co. KG bei dem BgA Stromnetz-

gesellschaft im Rahmen einer Rücklagenbildung zu „parken“. Die 

Mittel sollen nicht in den Haushalt der Verbandsgemeinde Mai-



   

feld überführt werden. 

 

Die Rücklagenauflösung soll erst im Haushaltsjahr 2025 erfol-

gen und für die Sondertilgung des bestehenden Investitionsdar-

lehens herangezogen werden. 

 

Die Verwaltung soll beauftragt werden, die entsprechenden Er-

klärungen gegenüber der Finanzverwaltung abzugeben. 

 

 
Top-Nr.: 

7 

Grundsatzbeschluss zur Einführung eines "Tax-

Compliance-Systems" 

 

Das Gremium gibt ausdrücklich einstimmig das Ziel vor, die 

neuen Regelungen zur Umsatzsteuer, genauso wie alle anderen 

Steuerbelange, verwaltungsseitig ordnungsgemäß und vorbildlich 

zu bearbeiten.  

 

Damit soll insbesondere erreicht werden, dass 

 

1. Außerplanmäßige Haushaltsbelastungen durch Steuernachzah-
lungen oder Strafzahlungen für fahrlässig hinterzogene 

Steuern wie auch 

2. Reputations- und Imageschäden gegenüber den Bürgern, der 
Öffentlichkeit allgemein, der Finanzverwaltung vermieden 

werden, 

3. Chancen durch Nutzung der zulässigen steuerlichen Gestal-
tungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Vorsteuer bzw. 

allgemein; auf Steuererstattungsansprüchen genutzt werden 

und 

4. Strafverfahren gegen Bürgermeister, Orts- / Stadtbürger-
meistern oder andere Funktionsträgern sowie gegen Verwal-

tungsmitarbeiter vermieden werden sollen. 

 

Dazu soll das Ziel einer ordnungsgemäßen und vorbildlichen Be-

arbeitung von Steuerangelegenheiten klar artikuliert und z. B. 

in einem entsprechenden Leitbild, das von allen Mitarbeitern 

mitgetragen wird, dokumentiert werden. Die Risikofelder sollen 

klar analysiert und darauf aufbauend – soweit notwendig - ge-

eignete organisatorische Maßnahmen zur Minimierung der Risiken 

ergriffen werden. 

 

Die Stadt- und Ortsbürgermeister und ihre Beigeordneten werden 

gebeten, die Verbandsgemeindeverwaltung über alle potenziell 

steuerrelevanten Sachverhalte frühzeitig vor Abschluss der 

Verträge zu informieren.  

 

Dies betrifft insbesondere alle Verträge mit der Stadt / Orts-

gemeinde als Vertragspartner – auch solche, die nicht schrift-

lich vereinbart sind. Bereits abgeschlossene Verträge sollen – 

soweit noch nicht geschehen - vollständig der Verbandsgemein-

deverwaltung zur steuerlichen Neubewertung und ggf. zur Erar-



   

beitung von Vorschlägen zur Vertragsanpassung zur Verfügung 

gestellt werden.  

 
Top-Nr.: 

8 

Annahme sowie die Einwerbung von Spenden / Sponsorin-

gleistungen 

 

Das Gremium beschließt einstimmig, die Annahme sowie die Ein-

werbung der aufgeführten Spenden. 

 

Betrag in 

EUR 
Zweck 

1.000,00 
Spende für die Jugendarbeit des 

Jux-Teams auf dem Maifeld 

450,00 
Spende für die Jungen- und Mäd-

chenfreizeiten der Schulen 2019 

150,00 
Spende für die Cage-Soccer-Night 

des JuX-Teams 

500,00 
Spende für das Maifelder Senio-

rentaxi 

 
Top-Nr.: 

9 

Mitteilungen und Beantwortung von evtl. schriftlichen 

Anfragen 

 

 

Top-Nr.: 

10 
Finanzangelegenheiten 

 

Das Gremium berät und beschließt über Finanzangelegenheiten 
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